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1. Geltungsbereich
(1) Die Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich und nur gegenüber 

Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB. 

 Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende 
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Unternehmers 
werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei 
denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt. 

(2) Diese Geschäftsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen 
Geschäfte mit dem Unternehmer, soweit es sich um 
Rechtsgeschäfte identischer oder verwandter Art handelt. 

2. Vertragsschluß
(1) Die Angebote in unseren Katalogen und auf unseren Internetseiten sind 

unverbindlich und freibleibend. Dies gilt insbesondere bei Preisen, Abbildungen 
und Prospekten. TechnischeÄnderungen sowie Änderungen in Form, 
Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. 

(2) Für Aufträge unter einem Warenwert von 25,00 EURO berechnen 
wir einen Mindermengenzuschlag von jeweils 10,00 EURO. 

(3) Mit der Bestellung einer Ware bei uns (Angebot gemäß § 145 BGB) erklärt 
der Unternehmer verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir 
sind berechtigt, daß in der Bestellung gegenüber uns oder gegenüber einem 
unserer Vertreter liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen 
nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich 
oder durch Auslieferung der Ware an den Unternehmer erklärt werden.

(4) Der Vertragsschluß erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und 
rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur 
für den Fall, daß die Nichtlieferung durch ein Hindernis verursacht wird, 
welches nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluß eines 
kongruenten Deckungsgeschäfts mit unserem Zulieferer. Der Unternehmer 
wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die 
Gegenleistung wird, soweit bereits erbracht, unverzüglich zurückerstattet. 

(5) Bei Nichteinhaltung der Lieferzeit kann der Unternehmer schriftlich eine 
Nachfrist von mindestens 14 Tagen setzen. Nach fruchtlosem Ablauf 
dieser Frist ist eine weitere Frist von mindestens 10 Tagen zu setzen. 
Ist auch diese Nachfrist fruchtlos verstrichen, so kann der Unternehmer 
vom Kaufvertrag zurücktreten. Ein Schadensersatzanspruch kommt 
nicht in Betracht, es sei denn, die Verzögerung beruht auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit von uns oder einem unserer Erfüllungsgehilfen.

(6) Wir können vom Vertrag zurücktreten, wenn sich vor Lieferung 
Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Unternehmers ergeben.

3. Überlassene Unterlagen
 An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Unternehmer 

überlassenen Unterlagen, wie zum Beispiel Kalkulationen, Zeichnungen etc., 
behalten wir uns die Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen 
dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen 
dazu dem Unternehmer unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. 
Soweit wir das Angebot des Unternehmers nicht innerhalb der Frist von 
§ 2 annehmen, sind diese Unterlagen uns unverzüglich zurückzusenden. 

4. Preise und Zahlung
(1) Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere 

Preise ab Werk ausschließlich Verpackung und zuzüglich gesetzlicher 
Umsatzsteuer in jeweils gültiger Höhe. Kosten der Verpackung können 
gesondert in Rechnung gestellt werden. Etwaige Aufwendungen für 
Transportversicherungen gehen immer zulasten des Unternehmers.

(2) Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf eines unserer 
angegebenen Geschäftskonten zu erfolgen. Der Abzug von 
Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig.

(3) Die Fäll igkeit der Kaufpreisforderung ergibt 
sich aus dem Inhalt der jeweiligen Rechnung.

 Verzugszinsen werden in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem 
jeweiligen Basiszinssatz p. a. berechnet. Die Geltendmachung 
eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 

(4) Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, bleiben 
angemessene Preisänderungen wegen veränderter Lohn-, 
Material- und Vertriebskosten für Lieferungen, die drei Monate 
oder später nach Vertragsabschluß erfolgen, vorbehalten. 

(5)  Kommt der Unternehmer mit einer Zahlung ganz oder teilweise in Verzug, 
so werden alle Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung sofort 
fällig. Entsprechendes gilt auch, wenn uns Tatsachen bekannt werden, 
aufgrund derer die Kreditwürdigung des Unternehmers in Frage gestellt 
wird beziehungsweise, wenn sich die Vermögenslage des Unternehmers 
entscheidend verschlechtert hat, über sein Vermögen ein Vergleichs- oder 
Konkursverfahren beantragt oder eröffnet wird, sich die Rechtsform oder die 
Besitzverhältnisse bei dem Unternehmer so ändern, daß unsere Interessen 
betroffen sind oder der Unternehmer seine Verpflichtungen aus diesem 
Vertrag, insbesondere hinsichtlich des Eigentumsvorbehalts, verletzt. 

5. Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte
 Dem Unternehmer steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine 

Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur 
Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Unternehmer nur insoweit 
befugt, als ein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

6. Lieferzeit 
(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige 

und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Unternehmers 
voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.

(2)  Kommt der Unternehmer in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft 
sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit 
entstehenden Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, ersetzt zu 
verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Sofern vorstehende 
Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder 
einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den 
Unternehmer über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.

(3) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des 
Unternehmers wegen eines Lieferverzuges bleiben unberührt. 

7. Annahmeverzug
(1) Gerät der Unternehmer, mit seiner Verpflichtung, die Ware bei 

ordnungsgemäßer Bereitstellung anzunehmen, in Verzug, so sind 
wir berechtigt, nach Ablauf einer Nachfrist von mindestens 10 Tagen 
Schadensersatz zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten.

(2) Unbeschadet der Möglichkeit, einen höheren Schaden nachzuweisen, 
können wir als pauschale Entschädigung mindestens 15 % des 
Bruttolieferpreises als pauschale Entschädigung verlangen. 

(3) Wurde eine Lieferung auf Abruf vereinbart, muß der Abruf durch den Unternehmer 
längstens innerhalb von zwölf Monaten seit Auftragsbestätigung erfolgen.

8 Gefahrübergang bei Versendung
 Wird die Ware auf Wunsch des Unternehmers an diesen versandt, so geht 

mit der Absendung an diesen, spätestens mit Verlassen des Werks/Lagers 
die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung 
der Ware auf den Unternehmer über. Dies gilt unabhängig davon, ob die 
Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt. 

9.  Eigentumsvorbehalt 
(1) Wir behalten uns an allen von uns gelieferten Waren das 

Eigentum vor, bis der Unternehmer sämtliche Forderungen aus 
der laufenden Geschäftsbeziehung vollständig beglichen hat.

(2) Der Unternehmer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang 
weiter zu veräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des 
Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten 
erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Unternehmer 
zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung 
selbst einzuziehen, sobald der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen 
nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät. 

(3) Der Unternehmer ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. 
Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der 
Unternehmer diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen. 

(4) Der Unternehmer ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im 
Falle einer Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der 
Ware unverzüglich mitzuteilen. Der Unternehmer verpflichtet sich weiterhin, bei 
Pfändungen der Vorbehaltsware oder von an uns abgetretenen Forderungen 
durch Dritte, den Pfändungen sowie den eingeschalteten Vollstreckungsorganen 
mündlich sowie schriftlich sofort auf unsere Rechte (Eigentumsvorbehalt) 
hinzuweisen und auch sonst alles zur Wahrung unserer Rechte zu unternehmen. 
Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Wohnsitz- beziehungsweise 
Standortwechsel hat der Unternehmer uns, soweit noch Eigentumsvorbehalt 
besteht, ebenfalls unverzüglich anzuzeigen. Der Unternehmer hat jederzeit 
auf Verlangen nachzuweisen, wo sich die Vorbehaltsware befindet.

(5) Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Unternehmers, 
insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer 
Pflicht nach Abs. (3) und Abs. (4) dieser Bestimmung (§ 9) 
vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen.

(6) Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Unternehmer erfolgt 
stets im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt eine Verarbeitung mit 
Gegenständen, die uns nicht gehören, so erwerben wir an der neuen 
Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten 
Ware zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn 
die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen vermischt ist. 

10. Gewährleistung und Mängelrüge sowie Rückgriff/Herstellerregreß
(1) Gewährleistungsrechte des Unternehmers setzen voraus, daß 

dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- 
und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 

(2) Die nach den einschlägigen DIN-Vorschriften 
zulässigen Abweichungen stellen keine Mängel dar.

(3) Für Glasbruch, einschließlich Plexiglas, zum Beispiel bei 
Manometern, Schaugläsern, etc. übernehmen wir keinerlei Haftung. 

(4) Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von 
uns gelieferten Ware bei dem Unternehmer. Die vorstehenden Bestimmungen 
gelten nicht, soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke 
und Sachen für Bauwerke), § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch) und 
§ 634 a Abs. 1 BGB (Baumängel) längere Fristen zwingend vorschreibt. 
Vor etwaiger Rücksendung der Ware ist unsere Zustimmung einzuholen.

(5) Sollte trotz aller aufgewendeten Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel 
aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so 
werden wir die Ware, vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge, nach unserer 
Wahl nachbessern oder Ersatz liefern. Es ist uns stets Gelegenheit zur 
Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. Rückgriffsansprüche 
bleiben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt.

(6) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Unternehmer 
- unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche – 
vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern. 

(7) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von 
der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung 
der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß sowie 
bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang in Folge fehlerhafter oder 
nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter 
Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder 
aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht 
vorausgesetzt sind. Werden vom Unternehmer oder Dritten unsachgemäß 
Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für 
diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.

(8) Ansprüche des Unternehmers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung 
erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- 
und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich 
erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware nachträglich an einen anderen 
Ort als die Niederlassung des Unternehmers verbracht worden ist, es sei 
denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch. 

(9)  Rückgriffsansprüche des Unternehmers gegen uns bestehen nur insoweit, 
als der Unternehmer mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlich 
zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. 

11. Schlußbestimmungen
(1) Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen 

der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluß des UN-Kaufrechts (CISG). 

(2) Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser Geschäftssitz, 
sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.

(3) Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung 
eines Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag 
schriftlich niedergelegt. Mündliche Nebenabreden gelten nicht. 

(4) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Unternehmer 
einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder 
teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganze oder teilweise 
unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren 
wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.
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